
Geschäftsbedingungen 
der MERULIN Gartenbauservice GmbH & Co. KG, Geldern 

 
1. Geltungsbereich 

 
Für unsere Geschäftsbedingungen zu Unternehmern (§ 14 BGB) sind ausschließlich die 
nachstehenden Bedingungen maßgebend. Abweichende Geschäfts- oder Einkaufsbedingungen 
des Kunden gelten auch dann nicht, wenn ihnen im Einzelfall nicht ausdrücklich widersprochen 
wurde. 
 

2. Angebot 
 

Unsere Angebote sind freibleibend. Insbesondere bleibt richtige und rechtzeitige 
Selbstbelieferung immer vorbehalten. Soll die Lieferung später als vier Monate nach 
Vertragsabschluß erfolgen, sind wir berechtigt, den vereinbarten Preis zu erhöhen, sofern 
zwischen Vertragsabschluß und Lieferung die geltenden Preise unserer Lieferanten oder sonstige 
auf unserer Ware liegenden Kosten (einschließlich öffentlicher Lasten) steigen. Die 
Preiserhöhung wird wirksam, sobald wir sie dem Besteller schriftlich mitgeteilt haben. 
 

3. Auftragsbestätigung 
 

Die Verträge kommen durch schriftliche Bestätigung der MERULIN oder mit der Ausführung der 
Lieferung zustande. Beanstandungen von Auftragsbestätigungen sind unverzüglich, spätestens 
innerhalb einer Woche, schriftlich geltend zu machen. 
 

4. Lieferung 
 

4.1 
Die Lieferung erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Kunden. Spätestens mit der Verladung der 
Ware auf das Transportmittel geht das Gefahrenrisiko auf den Kunden 
über. Nicht angenommene Ware lagert auf Rechnung und Gefahr des Kunden. Teillieferungen 
sind zulässig. 
 

4.2 
Angaben über die Lieferzeit sind grundsätzlich freibleibend, wenn nicht etwas anderes 
ausdrücklich vereinbart ist. Lieferfristen gelten vorbehaltlich ordnungsgemäßer und rechtzeitiger 
Selbstbelieferung. Wir haften hinsichtlich rechtzeitiger Lieferung nur für eigenes Verschulden 
und das unserer Erfüllungsgehilfen. Für das Verschulden unserer Lieferanten haben wir nicht 
einzustehen; wir verpflichten uns jedoch, eventuelle Ersatzansprüche gegen den Lieferanten an 
den Kunden abzutreten. Unvorhersehbare außergewöhnliche Ereignisse wie Arbeitskämpfe, 
hoheitliche Maßnahmen, Verkehrsstörungen oder sonstige Fälle höherer Gewalt, befreien uns 
für die Dauer der Auswirkungen oder im Falle der Unmöglichkeit im vollen Umfang von der 
Lieferpflicht. Im Falle unseres Leistungsverzuges oder der von uns zu vertretenden 
Unmöglichkeit der Leistung sind Schadensersatzansprüche des Kunden ausgeschlossen, es sei 
denn, sie beruhen auf von uns selbst, einem unserer gesetzlichen Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen zu vertretenden Vorsatz bzw. grober Fahrlässigkeit. 
 

5. Mängelrügen 
 

Der Kunde ist verpflichtet, uns alle offensichtlichen Mängel, Fehlmengen oder Falschlieferungen 
innerhalb von fünf Werktagen nach Lieferung, in jedem Fall aber vor Verarbeitung oder Einbau, 
schriftlich anzuzeigen. Weitergehende Obliegenheiten des Käufers gemäß § 377 HGB (Pflicht zur 
unverzüglichen Prüfung und Rüge) bleiben unberührt. 
 

6. Gewährleistung und Haftung 
 

6.1 
Waren, die sich infolge eines zeitlich vor dem Zeitpunkt des konkreten Gefahrüberganges 
eingetreten Umstandes als unbrauchbar oder in ihrer Gebrauchsfähigkeit als nicht unerheblich 
beeinträchtigt herausstellen, begründen unter Ausübung billigen Ermessens für uns die Wahl 
zwischen einer unentgeltlichen Nachbesserung und einer Neulieferung. Die Feststellung der 
Mängel ist uns unverzüglich anzuzeigen. Ersetzte Waren gehen in unser Eigentum über. 
Ansprüche aus Vertrag bzw. Sachmängelhaftung verjähren grundsätzlich 1 Jahr nach 
Gefahrübergang, soweit nicht das Gesetz, insbesondere gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB 
(Bauwerke und Sachen für Bauwerke), § 479 BGB (Rückgriffsanspruch) und § 634 a Abs. 1 Nr. 2 
BGB (Baumängel), zwingend längere Fristen vorschreibt. 
 

6.2 
Wir übernehmen keine Gewähr für Schäden, die aus nachfolgenden Gründen entstanden sind: 
Ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung 
durch den Kunden oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, 
ungeeignete Betriebsweise, mangelhafte Bauausführung. 
 

6.3 
Schadensersatzansprüche des Käufers, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen 
Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, sind 
ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit gesetzlich zwingend gehaftet wird, insbesondere  
- in Fällen des Vorsatzes und grober Fahrlässigkeit,  
- bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, 
- wegen der Übernahme einer Garantie für das Vorhandensein einer Eigenschaft, 
- bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten oder 
- wegen Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz. 
Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist mit den vorstehenden Regelungen 
nicht verbunden. 
 

7. Zahlung 
 

7.1 
Unsere Rechnungen sind sofort fällig und innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungserteilung ohne 
jeden Abzug zahlbar. Bei erfolgreichem Bankeinzug             
 

 
 
 – ausgenommen Brennstoffe – werden 2 % Skonto gewährt. Für die Berechnung des Skontos 
sind die ausgewiesenen Netto- Rechnungsbeträge nach Abzug z. B. von Rabatten, Fracht, 
Rückwarengutschriften u. ä. maßgeblich. 
 

7.2 
Nach Ablauf der 30-Tages-Frist berechnen wir Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe. Die 
Geltendmachung weiteren Schadens behalten wir uns ausdrücklich vor. Unsere Forderungen 
werden unabhängig von der Laufzeit vereinnahmter Wechsel u. ä. sofort fällig, sofern die 
Zahlungsbedingungen nicht eingehalten oder uns Umstände bekannt werden, die nach unserer 
in pflichtgemäßer kaufmännischer Ermessensausübung getroffenen Entscheidung geeignet sind, 
die Kreditwürdigkeit unserer Kunden zu mindern. In diesen Fällen behalten wir uns weiterhin 
vor, unbeschadet weitergehender gesetzlicher Rechte, noch ausstehende Lieferungen nur gegen 
Vorauszahlung auszuführen oder besondere Sicherheiten zu fordern. 
 

7.3 
Der Kunde kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen 
aufrechnen. Ein Zurückbehaltungsrecht aus früheren oder anderen Geschäften der laufenden 
Geschäftsverbindung kann nicht geltend gemacht werden. 
 

8. Eigentumsvorbehalt 
 

8.1 
Unsere Lieferungen erfolgen ausschließlich unter der Bedingung des Eigentumsvorbehalts. Das 
Eigentum an der gelieferten Ware geht erst dann auf den Kunden über, wenn er seine gesamten 
Verbindlichkeiten uns gegenüber erfüllt hat. Bei Geschäften gegen laufende Rechnung gilt das 
vorbehaltene Eigentum auch als Sicherung für unsere Saldoforderung. Die Bearbeitung, 
Verarbeitung, Montage oder sonstiger Verwertung von uns gelieferter, noch in unserem 
Eigentum stehender Ware gilt als in unserem Auftrag erfolgt. Wird die von uns gelieferte Ware 
mit anderen Gegenständen vermischt oder verbunden, so tritt uns der Kunde mit 
Wirksamwerden dieser Verkaufs- und Zahlungsbedingungen seine Eigentums- bzw. 
Miteigentumsrechte an dem vermischten Bestand oder dem neuen Gegenstand ab und verwahrt 
diesen mit kaufmännischer Sorgfalt unentgeltlich für uns. Der Kunde darf die gelieferte Ware nur 
im gewöhnlichen Geschäftsverkehr veräußern und mit seinen Abnehmern kein Abtretungsverbot 
vereinbaren. Er ist ferner verpflichtet, seinen Abnehmern unseren Eigentumsvorbehalt 
aufzuerlegen. Beeinträchtigungen unserer Rechte, insbesondere Pfändungen u. ä., muß uns der 
Kunde offenbaren bzw. unverzüglich schriftlich anzeigen. 
 

8.2 
Der Kunde tritt uns sämtliche Ansprüche mit allen Nebenrechten und Sicherheiten, die ihm aus 
künftigen Veräußerungen von uns gelieferter Ware gegen seine Abnehmer entstehen, bis zur 
völligen Tilgung aller unserer Forderungen ab, und zwar in Höhe des Rechnungsbetrages der von 
uns gelieferten und vom Kunden veräußerten Ware zuzüglich 20 %. In gleicher Weise abgetreten 
werden sämtliche Forderungen des Kunden, die ihm aus Dienst- oder Werkleistungen im 
Zusammenhang mit der Verarbeitung bzw. dem Einbau der ihm gelieferten Ware entstehen, 
sowie Forderungen, die dem Kunden durch die Verbindung der gelieferten Ware mit einem 
Grundstück gegen einen Dritten erwachsen. 
 
Übersteigt der Wert der überlassenen Abtretungen und Sicherungen unsere Forderungen 
insgesamt um mehr als 20 %, so verpflichten wir uns, auf Verlangen des Kunden insoweit nach 
unserer Wahl entsprechende Sicherheiten freizugeben. 
 

8.3 
Der Kunde räumt uns das Recht zum Betreten seines Geländes zur Kennzeichnung oder 
Wegnahme der gelieferten Ware ein. Die Kosten für die Rücknahme trägt der Kunde. 

 
9. Anwendbares Recht / Erfüllungsort / Gerichtsstand 

 
9.1 

Auf das Geschäftsverhältnis einschließlich der Ansprüche aus Schecks oder Wechseln ist das 
deutsche Recht unter Ausschluß des UN-Kaufrechts (CISG) anzuwenden. 
 

9.2 
Erfüllungsort ist Geldern. 
 
Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis mit Vollkaufleuten entstehenden Ansprüche ist 
der Sitz der MERULIN. Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der Käufer keinen allgemeinen 
Gerichtsstand im Inland hat, nach Vertragsabschluß seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt oder seinen Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort 
zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. 
 

10. Schlußbestimmungen / Datenspeicherung 
 

10.1 
Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen und der getroffenen weiteren Vereinbarungen 
unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit des Vertrags im Übrigen nicht 
berührt. Die Vertragspartner sind verpflichtet, die unwirksame Bestimmung durch eine ihr im 
wirtschaftlichen Erfolg möglichst gleichkommende Regelung zu ersetzen. 
 

10.2 
Der Kunde ist damit einverstanden, daß MERULIN unter Einhaltung der gesetzlichen 
Bestimmungen waren-, auftrags- und personenbezogene Daten in ihrer 
Datenverarbeitungsanlage erfaßt, speichert und verarbeitet.  
 
Stand September 2008 
 


